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GEMEINDEVERSAMMLUNG  
  

Die Stimmberechtigten der Gemeinde Aesch werden an die ausserordentliche  
Gemeindeversammlung am  

  
  

M      U  
  G  A   

  
  

eingeladen  um folgende Geschäfte zu behandeln:  
  

  
 

 G   
1. Kreditantrag f r die Erstellung eines Salzsilos auf dem erkhofareal im etrag von  

r. 0 000.00 inkl. wSt. 
 
2. Genehmigung Kommunikationsnetzverordnung Aesch K A  
 
3. nformation ber den Kreditantrag Kommunikationsnetz Dorf rnengeschäft  
 
 Anfragen im Sinne von  1  des Gemeindegesetzes 
 
 
 
A   G               
  
  
Anfragen im Sinne von  1  des kantonalen Gemeindegesetzes GG  sind s ätestens 

 A  vor der Gemeindeversammlung schriftlich und vom ragesteller 
unterzeichnet dem Gemeinderat bzw. der Primarschul flege einzureichen.  
  
Die Akten liegen im Gemeindehaus zur Einsichtnahme auf.  
  
Die raktanden der Gemeindeversammlung wurden rechtzeitig am 30. August 2018 in 
der immattaler Zeitung ubliziert. 
  
  
Aesch  August 2018    Der Gemeinderat  

Seite 

6

9

13

 
 

GEMEINDEVERSAMMLUNG 
 

Die Stimmberechtigten der Gemeinde Aesch werden an die ausserordentliche 
Gemeindeversammlung vom 

 
 

Mittwoch, 12. April 2017, 20.00 Uhr 
in den Gemeindesaal Aesch 

 
 

eingeladen, um folgende Geschäfte zu behandeln: 
 

 

Primarschulgemeinde  
1. Bauabrechnung Erweiterung Schulanlage Nassenmatt, Aesch ZH  
 
 Anfragen im Sinne von § 51 des Gemeindegesetzes 
 

 

 

Politische Gemeinde 

1. Abrechnung Planungskredit für Sanierung oder Ersatz des  
Mehrzweckgebäudes Nassenmatt 

 
2. Projektierungskredit für Ersatzbau Mehrzweckgebäude und  

Neubau Turnhalle 
 
 Anfragen im Sinne von § 51 des Gemeindegesetzes 

 

 
 

Anschlessend:  G m e i n d s a p é r o  
 
 
Anfragen im Sinne von § 51 des kantonalen Gemeindegesetzes (GG) sind spätestens  

10 Arbeitstage vor der Gemeindeversammlung schriftlich und vom Fragesteller unter-

zeichnet dem Gemeinderat bzw. der Primarschulpflege einzureichen. 

 

Die Akten liegen im Gemeindehaus gemäss § 43 Abs. 1 GG zur Einsichtnahme auf. 

 

Die Traktanden der Gemeindeversammlung wurden bzw. werden gemäss § 43 Abs. 1 

GG rechtzeitig am 9. und 30. März 2017 in der Limmattaler Zeitung publiziert.  

 
 
 
Aesch, März 2017   Der Gemeinderat 

Die Primarschulpflege 
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A         
 
 
 

 
N   S     

 
 
 
 

 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 3. Oktober 2018 dem Kreditbegeh

ren von r. 0 000.00 inkl. wSt. f r den au eines kommunalen Salzsilos auf dem erkhofareal 

zuzustimmen. 

 

 

 
 
 
Aesch  1 . August 2018   
 
 G E M E I N D E R A     A E S   

 
 

sig. Johann Jahn sig. Suzana Sturzenegger 
  S  
 
 
 
 
 
  

E   A    
 
 

      E    
S  
 
 
Kurzinformation: 
 

V  S   S  

Das Streusalz f r den interdienst lagert derzeit in 0  Kilogramm Säcken und in sogenannten 
ig ags assungsverm gen eweils 1 onne  im Salzgebäude beim erkhof und muss trocken 

gelagert werden und braucht viel agerfläche. n Zukunft soll das Salz lose in einem 0 Kubikme
ter Salzsilo beim erkhofareal lagern  von wo aus es direkt in die darunterfahrenden inter
dienstfahrzeuge gef llt werden kann. r die eschaffung und Errichtung eines Salzsilos wurden 

0 000.00 ranken ins udget 2018 eingestellt. 

 
 

I  A  
und 2  bis 30 onnen Auftausalz werden eden inter auf 

dem Gemeindegebiet Aesch verteilt. Das ents richt 00 bis 00 
0 Kilogramm Säcken  res . 20 bis 30 ig ags. Zudem 

braucht es vor den interdiensteinsätzen auch ede enge 
an ower  wenn ro ahrt zwischen 00 und 00 Kilogramm 

Salz von Hand in die interdienstfahrzeuge gestemmt werden 
m ssen. 
 
 
II  D   S  
m Silo bleibt das Streusalz trocken  was o timal f r die Streu

geräte ist und zudem agerfläche eins art. Das ef llen der 
Salzstreugefässe kann direkt aus dem Salzsilo von einem ein
zelnen itarbeiter bedient werden. Die Effizienz der Salzfahr
zeuge interdienst  wird gesteigert und die ahrzeuge sind 
schneller wieder einsatzbereit  was gerade in den fr hen or
genstunden enorm wichtig ist. Ein weiterer Vorteil dieses Salz
silos ist die Kosteneins arung bei der Salzbestellung  da ver
mehrt im Sommerhalb ahr g nstigeres Streusalz eingekauft 
werden kann. Die ieferung des Streusalzes geschieht  ohne 
dass die Gemeindemitarbeiter die Gebinde im erkhof ver
stauen m ssen. 
 

 
 
III    S  
Das in Aussicht genommene 0 Kubikmeter Salzsilo ist ein bewährtes Produkt der irma lumer

ehmann AG  Gossau  welche schweizweit und auch im nahen Ausland als f hrende Herstellerin 
solcher Anlagen gilt. Die bewährte Konstruktion besteht zur Hau tsache aus einheimischem Holz. 
n unserem all garantiert die ärchenverkleidung des Silos mit ihrem itterungsschutz eine Ver

längerung der ebensdauer und dient zur erterhaltung  welche wiederkehrende ehandlungs
kosten minimiert. 
  

A         
 
 
 

 
N   S     

 
 
 
 

 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 3. Oktober 2018 dem Kreditbegeh

ren von r. 0 000.00 inkl. wSt. f r den au eines kommunalen Salzsilos auf dem erkhofareal 
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sig. Johann Jahn sig. Suzana Sturzenegger 
  S  
 
 
 
 
 
  

Aesch_GV_Okt_18.indd   6 17.09.18   15:17



7

A         
 
 
 

 
N   S     

 
 
 
 

 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 3. Oktober 2018 dem Kreditbegeh

ren von r. 0 000.00 inkl. wSt. f r den au eines kommunalen Salzsilos auf dem erkhofareal 

zuzustimmen. 

 

 

 
 
 
Aesch  1 . August 2018   
 
 G E M E I N D E R A     A E S   

 
 

sig. Johann Jahn sig. Suzana Sturzenegger 
  S  
 
 
 
 
 
  

E   A    
 
 

      E    
S  
 
 
Kurzinformation: 
 

V  S   S  

Das Streusalz f r den interdienst lagert derzeit in 0  Kilogramm Säcken und in sogenannten 
ig ags assungsverm gen eweils 1 onne  im Salzgebäude beim erkhof und muss trocken 

gelagert werden und braucht viel agerfläche. n Zukunft soll das Salz lose in einem 0 Kubikme
ter Salzsilo beim erkhofareal lagern  von wo aus es direkt in die darunterfahrenden inter
dienstfahrzeuge gef llt werden kann. r die eschaffung und Errichtung eines Salzsilos wurden 

0 000.00 ranken ins udget 2018 eingestellt. 

 
 

I  A  
und 2  bis 30 onnen Auftausalz werden eden inter auf 

dem Gemeindegebiet Aesch verteilt. Das ents richt 00 bis 00 
0 Kilogramm Säcken  res . 20 bis 30 ig ags. Zudem 

braucht es vor den interdiensteinsätzen auch ede enge 
an ower  wenn ro ahrt zwischen 00 und 00 Kilogramm 

Salz von Hand in die interdienstfahrzeuge gestemmt werden 
m ssen. 
 
 
II  D   S  
m Silo bleibt das Streusalz trocken  was o timal f r die Streu

geräte ist und zudem agerfläche eins art. Das ef llen der 
Salzstreugefässe kann direkt aus dem Salzsilo von einem ein
zelnen itarbeiter bedient werden. Die Effizienz der Salzfahr
zeuge interdienst  wird gesteigert und die ahrzeuge sind 
schneller wieder einsatzbereit  was gerade in den fr hen or
genstunden enorm wichtig ist. Ein weiterer Vorteil dieses Salz
silos ist die Kosteneins arung bei der Salzbestellung  da ver
mehrt im Sommerhalb ahr g nstigeres Streusalz eingekauft 
werden kann. Die ieferung des Streusalzes geschieht  ohne 
dass die Gemeindemitarbeiter die Gebinde im erkhof ver
stauen m ssen. 
 

 
 
III    S  
Das in Aussicht genommene 0 Kubikmeter Salzsilo ist ein bewährtes Produkt der irma lumer

ehmann AG  Gossau  welche schweizweit und auch im nahen Ausland als f hrende Herstellerin 
solcher Anlagen gilt. Die bewährte Konstruktion besteht zur Hau tsache aus einheimischem Holz. 
n unserem all garantiert die ärchenverkleidung des Silos mit ihrem itterungsschutz eine Ver

längerung der ebensdauer und dient zur erterhaltung  welche wiederkehrende ehandlungs
kosten minimiert. 
  

A         
 
 
 

 
N   S     

 
 
 
 

 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 3. Oktober 2018 dem Kreditbegeh

ren von r. 0 000.00 inkl. wSt. f r den au eines kommunalen Salzsilos auf dem erkhofareal 

zuzustimmen. 

 

 

 
 
 
Aesch  1 . August 2018   
 
 G E M E I N D E R A     A E S   

 
 

sig. Johann Jahn sig. Suzana Sturzenegger 
  S  
 
 
 
 
 
  

Aesch_GV_Okt_18.indd   7 17.09.18   15:17



8

 
IV  M    
Die Abwägung zwischen nvestitionskosten von r. 0 000.00 inkl. wSt. und ährlichen ietkos
ten von r. 300.00 ist zugunsten der Kaufvariante ausgefallen. ei der ietvariante ist eine 

indestdauer von  Jahren zwingend. ei Aufhebung der ietvariante sind zudem r. 10 000.00 
Deinstallationskosten fällig. aturgemäss haben iete und Kauf auf kurze und lange Sicht unter
schiedliche Auswirkungen. Der Kauf eines Silos ist eine langfristige nvestition  die fl ssiger ittel 
bedarf statt ährliche ietzinsauslagen  die eher nterhaltskosten ähneln. Die echnung sollte 

ber Jahre hinaus gemacht werden  denn in der egel geht man bei Silos von einer ebensdauer 
von 2  bis 30 Jahren aus. Die differenzierte etrachtung der ed rfnisse und glichkeiten in 
Aesch zeigte  dass die Kaufvariante bei einer etrachtung auf 10 bis 1  Jahre viel wirtschaftlicher 
ist. 
 
 
V  E    
Die  f r das auvorhaben wurden wie folgt ermittelt: 
Holzsilo r 02.  

undation r. 1 20 . 0 
Elektrozuleitung r 2 22 .2  

ereitstellung von digitalen Planunterlagen r 0.00 
Z linderschloss inkl. div. Schl ssel r. 1 00.00 
Diverses und nvorhergesehenes r. 3 11. 0 
 
A      M S  
 
 
VI   

it wiederkehrenden ehandlungskosten der Siloverkleidung ist nicht zu rechnen  da die är
chenverkleidung als robustes witterungsbeständiges aterial gilt. 
 
 
VII   
Ein inanzbedarf von r. 0 000.00 wurde als nvestition im inanz lan 201 2020 f r den Salz
silokauf ausgewiesen und ist im udget 2018 enthalten. 
 
 
VI I   

r die Erstellung des Salzsilos sind folgende Ecktermine vorgesehen: 
aubewilligungsverfahren Juli 2018 erfolgt  rechtskräftig 

Ausf hrung: ach echtskraft des Gemeindeversammlungsentscheids 
 
 
Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten folgenden eschluss zu fassen: 
 
 

  G  
Dem Kreditbegehren von r. 0 000.00 f r den au eines kommunalen Salzsilos auf dem erk
hofareal wird zugestimmt. 
 
 
Der Projektplan und der entsprechende Gemeinderatsbeschluss können bei der Gemeindever-
waltung eingesehen werden. 
 

A         
 
 
E  V     A  
 
 
An der Gemeindeversammlung vom 2 . ovember 201  haben die Stimmberechtigten den  
Gemeinderat beauftragt eine neue Kommunikationsnetzverordnung auszuarbeiten. 
 
Da die g ltige Kabelnetzverordnung auf die Erschliessung der Haushalte mit Koa echnologie 
ausgerichtet ist  muss sie totalrevidiert werden. Die neue Verordnung wird der Gemeindever
sammlung zur estsetzung unterbreitet. n der Verordnung werden die Zuständigkeiten zwischen 
den eteiligten und der Gemeinde neu geregelt  wie sie im modernen H etz zu tragen  
kommen.  
 
 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 3. Oktober 2018: 
 
1. Die neue Verordnung zum Kommunikationsnetz wird festgesetzt. 

 
2. Der Gemeinderat wird ermächtigt  die neue Kommunikationsnetzverordnung in Kraft zu  

setzen und die alte Kabelnetzverordnung aufzuheben. 

 
 
 
 
Aesch  2 . August 2018   
 
 G E M E I N D E R A     A E S   

 
 

sig. Johann Jahn sig. Suzana Sturzenegger 
  S  
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Der Projektplan und der entsprechende Gemeinderatsbeschluss können bei der Gemeindever-
waltung eingesehen werden. 
 

A         
 
 
E  V     A  
 
 
An der Gemeindeversammlung vom 2 . ovember 201  haben die Stimmberechtigten den  
Gemeinderat beauftragt eine neue Kommunikationsnetzverordnung auszuarbeiten. 
 
Da die g ltige Kabelnetzverordnung auf die Erschliessung der Haushalte mit Koa echnologie 
ausgerichtet ist  muss sie totalrevidiert werden. Die neue Verordnung wird der Gemeindever
sammlung zur estsetzung unterbreitet. n der Verordnung werden die Zuständigkeiten zwischen 
den eteiligten und der Gemeinde neu geregelt  wie sie im modernen H etz zu tragen  
kommen.  
 
 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 3. Oktober 2018: 
 
1. Die neue Verordnung zum Kommunikationsnetz wird festgesetzt. 

 
2. Der Gemeinderat wird ermächtigt  die neue Kommunikationsnetzverordnung in Kraft zu  

setzen und die alte Kabelnetzverordnung aufzuheben. 

 
 
 
 
Aesch  2 . August 2018   
 
 G E M E I N D E R A     A E S   

 
 

sig. Johann Jahn sig. Suzana Sturzenegger 
  S  
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D    
 
Die neue Kommunikationsnetzverordnung regelt den au  etrieb  nterhalt und die inanzie
rung des Kommunikationsnetzes der olitischen Gemeinde Aesch ZH innerhalb ihres Versor
gungsgebiets  ebenso die eziehungen zwischen der Gemeinde  den Gebäude  und Grundei
gent mern  den utzern sowie den Providern. 
 
 
Die wichtigsten Punkte der neuen Verordnung sind: 
 
 egriffe ents rechend der erminologie von Glasfasernetzen 

 
 Eigentum und Kostenaufteilung der etzelemente gemäss aktuellen Vorgaben  

z. . Swisscom  
 

 utzung des etzes durch mehrere Provider m glich 
 

 Kein Grundangebot mehr seitens der Gemeinde 

 
 
 
 
Diese Verordnung wird nach ihrem Erlass durch die Gemeindeversammlung vom Gemeinderat in 
Kraft gesetzt und die Kabelnetzverordnung vom 3. Juni 200  aufgehoben. Voraussetzung f r die 
nkraftsetzung ist die Zustimmung zum finanziellen Antrag der rnenabstimmung vom 2 . o

vember 2018. 
 
 
 
Der Gemeinderat hat die Verordnung zum Kommunikationsnetz Aesch ZH mit eschluss vom 
2 . August 2018 zu Handen der a. o. Gemeindeversammlung vom 3. Oktober 2018 verabschie
det. 
 
 
 
I  N   G  A   
 
Der Präsident:  Die Schreiberin  
 
sig. Johann Jahn  sig. Suzana Sturzenegger 
 
 
 
Eingesehen werden kann auf der Homepage der Gemeinde (www.aesch-zh.ch, Behörden,  
Gemeindeversammlung) die Verordnung zum Kommunikationsnetz Aesch ZH. 
 

 
E   A    
 
 
 
 
A  
 
An der Gemeindeversammlung vom 2 . ovember 201  haben die Stimmb rgerinnen und 
Stimmb rger mit dem Antrag zum Kommunikationsnetz Aesch untenstehende eschl sse  
gefasst: 
 
1. Das gemeindeeigene Kommunikationsnetz wird auf ein zeitgemässes reitbandnetz mit Glas

fasertechnologie H  ibre to the Home  aus  und umgebaut. 
 

2. Alle ohn  und Gewerbegebäude in den auzonen von Aesch sind an das Kommunikations
netz Aesch anzuschliessen nach assgabe einer zu erlassenden neuen Verordnung. 
 

3. Die Eigent mer von bestehenden  ans Kommunikationsnetz angeschlossenen Gebäuden 
entrichten eine odernisierungsgeb hr an das neue Glasfasernetz. 

 
. Der Gemeinderat wird ermächtigt  mit Dienstleistungsunternehmen aus der elekommunika

tionsbranche Verhandlungen aufzunehmen  um ege zu einer kosteneffektiven und kunden
freundlichen Erschliessung sowie ewirtschaftung der Anlage zu finden.  

 
 
S   U  
 

it Swisscom besteht bereits ein Koo erationsvertrag f r das Gebiet Heligenmatt eltsch  der 
erweitert werden soll auf das ganze Dorfgebiet  deswegen wurden weitere Verhandlungen mit 
Swisscom gef hrt. Die Verhandlungen sind abgeschlossen  der neue Vertrag ist unterschriftsbe
reit. 
 
Die Planung f r das Dorfgebiet wurde in Zusammenarbeit mit Swisscom vertieft und die Durch
gängigkeit der bestehenden Kabelrohranlage ber r ft. Damit konnte die Grundlage f r die  
Kostenschätzung verbessert werden. 
 
Die Anschl sse der eubauten im Gebiet Heligenmatt eltsch konnten in etrieb genommen  
werden. Zudem wurden Vorarbeiten im Gewerbegebiet ausgef hrt und die eubauten in diesem 
Gebiet wurden ebenfalls mit Glasfasern angeschlossen. 
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A         
 
 
 

 
N   S     

 
 
 
 

 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 3. Oktober 2018 dem Kreditbegeh
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2 

I  A  S  A  S  
 
 
Glossar 1  
 
. A GE E E ES GE  
 
S rachform 1 1  
Zweck und Geltungsbereich 2 1  
Stellung und Aufgaben 3 1  
Versorgungsgebiet  1  
Anschluss flicht  1  
 
. Kommunikationsnetzanlagen 

 
etztechnik  1  
etzbestandteile  1  
echnische estimmungen 8 1  

 
. au und Erweiterung des Kommunikationsnetzes 

 
Grundsatz f r au und Erweiterung  1  

euanschl sse im ahmen von Hochbau ro ekten 10 1  
nwirtschaftliche Anschl sse 11 1  
eans ruchung von Privatgrund 12 1  

Schutz der Kommunikationsnetzanlage 13 18 
 
V. Vorschriften f r Hausverteilanlagen nhouse ereich  
 
Definition und Zuständigkeit GVA 1  18 
Ausf hrung von nstallationen 1  18 
 
V. etrieb und utzung der Anlagen 
 

etrieb und nterhalt 1  18 
utzungsrechte und Ver achtung 1  18 

Zutrittsrecht 18 18 
ezug von Diensten 1  1  

 
V . Eigentum und Kostenaufteilung der Anlagen 
 
Anlagen des rimären etzes 20 1  
Anlagen des sekundären etzes 21 1  
 
V . Stilllegung von Anschl ssen 
 
Stilllegung von Anschl ssen 22 20 
 
V . inanzierung 
 
Grundsatz der Eigenwirtschaftlichkeit 23 20 

echnungsf hrung 2  20 
Geb hrenfestsetzung 2  20 
Anschlussgeb hren 2  20 

eitere Geb hren 2  20 
 

. Ausf hrungs  und Strafbestimmungen 
 
Ausf hrungsbestimmungen 28 21 
Zuwiderhandlungen 2  21 

echtsmittel 30 21 
   

. bergangs  und Schlussbestimmungen 
 
Abschaltung des H etzes 31 21 

mbau von bestehenden H Anschl ssen  
odernisierungsgeb hr 32 21 

Schlussbestimmungen 33 22 

Kommunikationsnetzverordnung Aesch 

3 

G  
 
 

EP uilding Entr  Point 
Gebäudeanschluss unkt  Signal bergabe 
Hinweis: wird auch Gebäudeanschlusskasten oder Signal bergabestelle 
genannt 
 

H iber to the home 
ohnungserschliessung mit Glasfaser 

 
H EP Hau t EP 

Der H EP ist ein EP von welchem die Glasfasern an einen anderen 
EP weitergeleitet werden. nsbesondere bei gr sseren berbauungen. 

 
H  H brid iber oa  etz 

ezeichnet das abzul sende etz 
 

GVA Gebäudeverteilanlage 
 

KP Konzentrations unkt: Ab diesem Knoten beginnt die Koo eration und die 
Signal bergabe der Provider 
 

etzbetreiber Der etreiber des Kommunikationsnetzes Aesch ZH. Dieser ist f r die 
ualitätssicherheit verantwortlich sowie f r die Erweiterung und 

Erneuerung des Kommunikationsnetzes 
 

utzer Eigent mer oder ieter einer ohnungseinheit 
 

O O O tical elecommunication Outlet 
O tische Steckdose Anschlussdose  ro utzungseinheit ohnung 
oder Einfamilienhaus  
 

Provider Dienstanbieter im elekommunikationsbereich nternet  V  elefonie  
Zurzeit sind das die Swisscom und die P  
 

Primäres etz Kommunikationsnetze seitens der Provider bzw. der Gemeinde bis zu 
den nterkonnektions unkten 
 

Sekundäres 
etz 

Der eil des Kommunikationsnetzes der die nterkonnektions unkte und 
die Gebäude innerhalb des Versorgungsgebietes verbindet 
 
 

 
  

Aesch_GV_Okt_18.indd   14 17.09.18   15:17



15

Kommunikationsnetzverordnung Aesch 

3 

G  
 
 

EP uilding Entr  Point 
Gebäudeanschluss unkt  Signal bergabe 
Hinweis: wird auch Gebäudeanschlusskasten oder Signal bergabestelle 
genannt 
 

H iber to the home 
ohnungserschliessung mit Glasfaser 

 
H EP Hau t EP 

Der H EP ist ein EP von welchem die Glasfasern an einen anderen 
EP weitergeleitet werden. nsbesondere bei gr sseren berbauungen. 

 
H  H brid iber oa  etz 

ezeichnet das abzul sende etz 
 

GVA Gebäudeverteilanlage 
 

KP Konzentrations unkt: Ab diesem Knoten beginnt die Koo eration und die 
Signal bergabe der Provider 
 

etzbetreiber Der etreiber des Kommunikationsnetzes Aesch ZH. Dieser ist f r die 
ualitätssicherheit verantwortlich sowie f r die Erweiterung und 

Erneuerung des Kommunikationsnetzes 
 

utzer Eigent mer oder ieter einer ohnungseinheit 
 

O O O tical elecommunication Outlet 
O tische Steckdose Anschlussdose  ro utzungseinheit ohnung 
oder Einfamilienhaus  
 

Provider Dienstanbieter im elekommunikationsbereich nternet  V  elefonie  
Zurzeit sind das die Swisscom und die P  
 

Primäres etz Kommunikationsnetze seitens der Provider bzw. der Gemeinde bis zu 
den nterkonnektions unkten 
 

Sekundäres 
etz 

Der eil des Kommunikationsnetzes der die nterkonnektions unkte und 
die Gebäude innerhalb des Versorgungsgebietes verbindet 
 
 

 
  

Aesch_GV_Okt_18.indd   15 17.09.18   15:17



16

Kommunikationsnetzverordnung Aesch 

 

I  ALLGEMEINE ES IMMUNGEN 
 
Art. 1 S rachform 

 
Die estimmungen dieses eglements gelten sowohl f r weibliche als auch f r 
männliche Personen  unabhängig davon  ob im Einzelnen weibliche oder 
männliche ormulierungen verwendet werden. 
 

Art. 2  
 

Zweck und Geltungsbereich 
 
Diese Verordnung regelt den au  etrieb  nterhalt und die inanzierung des 
Kommunikationsnetzes der olitischen Gemeinde Aesch ZH innerhalb ihres 
Versorgungsgebiets  ebenso die eziehungen zwischen der Gemeinde  den 
Gebäude  und den Grundeigent mern  den utzern sowie den Providern. 
 

Art. 3 Stellung und Aufgaben 
 
Das Kommunikationsnetz ist ein Eigenwirtschaftsbetrieb im Sinne von  88 des 
Gesetzes ber das Gemeindewesen vom 20. .201  Gemeindegesetz . Es steht 
unter Aufsicht und Verwaltung des Gemeinderates nach Art. 2  der 
Gemeindeordnung der Politischen Gemeinde Aesch vom 28. .2008. 
 
Soweit gemäss diesem eglement Aufgaben und Kom etenzen nicht ausdr cklich 
dem Gemeinderat zugeordnet sind  kann der Gemeinderat die Verwaltung  die 

utzung und den etrieb einer Kommission oder einer e ternen Stelle bertragen.
 

Art.   Versorgungsgebiet  
 
Das Versorgungsgebiet des Kommunikationsnetzes umfasst die auzonen im 
Dorfgebiet. 
 

Art.  Anschluss flicht 
 
Jedes Gebäude mit ohn  und Arbeitsräumen im Versorgungsgebiet ist an das 
Kommunikationsnetz anzuschliessen. 
 
 

II  MMUNI A I NSNE ANLAGEN 
 
Art.  etztechnik 

 
Das bestehende H etz wird zu einem H etz um  und ausgebaut. 
Das H etz wird gemäss den bergangsbestimmungen ausser etrieb gesetzt.
 

  

Kommunikationsnetzverordnung Aesch 

 

 
Art.   

 
etzbestandteile 

 
Das Kommunikationsnetz der Gemeinde Aesch ZH umfasst: 
a  Die gemeindeeigenen rimären etzteile f r den Anschluss an bergeordnete 

etze Anschluss onstetten  eeder  nterkonnektions unkte  
b  Die sekundären etzteile  d.h. der Koo erationsbereich der Gemeinde Aesch 

mit Swisscom Dro etzteile  
c  Die Gebäudeanschluss unkte EP  
d  Die Gebäudeverteilanlagen vom EP bis zu den O O s in den ohn  und 

Arbeitsräumen nhouse etze  
 

Art. 8 echnische estimmungen 
 

r etzaufbau und etzerneuerungen gelten die eweils g ltigen technischen 
estimmungen. 

 
 
 

III  AU UND ER EI ERUNG DES MMUNI A I NSNE ES 
 
 
Art.  Grundsatz f r au und Erweiterung 

 
Der Gemeinderat legt die m  bzw. Ausbaueta en fest und befindet ber die 
zuk nftige Erweiterung des Kommunikationsnetzes. 
 
 

Art. 10 euanschl sse im ahmen von Hochbau ro ekten 
 

r die Erstellung des Gebäudeanschlusses ist vom Grundeigent mer ein 
Anschlussgesuch einzureichen. Der Gemeinderat verf gt den euanschluss mit 
der aubewilligung. 
 
 

Art. 11 nwirtschaftliche Anschl sse 
 
Der Gemeinderat kann unwirtschaftliche Anschl sse aufschieben und aus
klammern  ausser die betroffenen Gebäudeeigent mer bernehmen die Kosten der 
Kabelkanäle  auch ausserhalb ihres Grundst cks bis zu bereits bestehenden 
Kabelkanälen. 
 
 

Art. 12 eans ruchung von Privatgrund 
 
Die Grundeigent mer sind gemäss Zivilgesetzbuch gehalten  die f r das 

eitungsnetz notwendigen Durchleitungsrechte zu gewähren. r die Durch
leitungsrechte werden keine Entschädigungen geleistet. Vorbehalten bleibt die 
Ausrichtung von Entschädigungen f r die beim eitungsbau verursachten Schäden 
und Ertragsausfälle. 
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Art. 12 eans ruchung von Privatgrund 
 
Die Grundeigent mer sind gemäss Zivilgesetzbuch gehalten  die f r das 

eitungsnetz notwendigen Durchleitungsrechte zu gewähren. r die Durch
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Ausrichtung von Entschädigungen f r die beim eitungsbau verursachten Schäden 
und Ertragsausfälle. 
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Kommunikationsnetzverordnung Aesch 

 

Art. 13 Schutz der Kommunikationsnetzanlagen 
 
Es ist verboten  Anlagen des Kommunikationsnetzes ohne ewilligung freizulegen  
anzuza fen  abzuändern  zu verlegen  zu ber  oder zu unterbauen oder deren 
Zugänglichkeit zu beeinträchtigen. er beabsichtigt auf rivatem oder ffentlichem 
Grund Grabarbeiten auszuf hren  hat sich vorgängig ber die age der 
Kommunikationsnetzanlagen zu erkundigen und f r deren Schutz zu sorgen. 
 
 

IV  V RS RI EN R GE UDEVER EILANLAGEN IN USE EREI  
 
 
Art. 1  Definition und Zuständigkeit GVA 

 
Die GVA umfasst die Verteilanlagen ab EP bis zu den O O s. Die Erstellung und 
Erweiterung der Verteilanlagen innerhalb des Gebäudes  sowie die Verkabelung 
der einzelnen ohn  bzw. Arbeitseinheiten ist ausschliesslich Sache des Gebäude
eigent mers. 
 
 

Art. 1  Ausf hrung von nstallationen 
 
nstallationen haben fachgerecht  ents rechend den ichtlinien und Planungs

unterlagen der Swisscable Verband der Kabelnetzbetreiber  zu erfolgen. Die 
nstallationen d rfen nur von einer daf r konzessionierten irma ausgef hrt 

werden. Der etzbetreiber hat eine Abnahme Schlussmessung  zu asten des 
Gebäudeeigent mers durchzuf hren. 
 
 

V  E RIE  UND NU UNG DER ANLAGEN 
 
 
Art. 1   etrieb und nterhalt  

 
Der Gemeinderat bestimmt einen etzbetreiber und schliesst mit diesem einen 
ents rechenden Vertrag ab. 
 
 

Art. 1  utzungsrechte und Ver achtung 
 
Der Gemeinderat kann mit Providern Verträge ber die utzung der gemeinde
eigenen Anlagen abschliessen oder die gesamten gemeindeeigenen Anlagen 
einem Pächter zur eigenständigen ewirtschaftung bergeben. 

  

Art. 18 Zutrittsrecht 
 
Die iegenschaftseigent mer haben dem etzbetreiber ederzeit den Zugang zu 
den EP s zu gewähren. Arbeiten am EP und der Verbindung vom KP zum EP 
sind vom iegenschaftseigent mer entschädigungslos zu dulden. 
 
 

Kommunikationsnetzverordnung Aesch 

 

Art. 1  ezug von Diensten 

Die utzer sind selber f r den ezug von Diensten verantwortlich und schliessen 
eistungsverträge mit den Providern selbst ab. Die Provider veranlassen die Auf  

und Abschaltung der Anschl sse und Dienste. 

VI EIGEN UM UND S ENAU EILUNG DER ANLAGEN

Art. 20 Anlagen des rimären etzes 

Die Anlagen des rimären etzes werden durch die Gemeinde erstellt und 
verbleiben im Eigentum und der Zuständigkeit der Gemeinde. 

Art. 21 Anlagen des sekundären etzes 

Die Kabelkanäle im ffentlichen Grund werden durch die Gemeinde ausgef hrt. Die 
Kabelkanäle auf rivatem Grund sind durch die Grundeigent mer zu ihren asten 
auszuf hren. Sie verbleiben im esitz und der Verantwortung der Grundeigen
t mer. 

Die Glasfaserleitungen zwischen KP und EP bzw. H EP werden durch die 
Gemeinde zu ihren asten erstellt. Diese Glasfaserleitungen verbleiben im 
Eigentum der Gemeinde und stehen ausschliesslich ihr zur utzung zu. 

Die GVA ist Eigentum des Gebäudeeigent mers und beginnt beim EP. 
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auszuf hren. Sie verbleiben im esitz und der Verantwortung der Grundeigen
t mer. 

Die Glasfaserleitungen zwischen KP und EP bzw. H EP werden durch die 
Gemeinde zu ihren asten erstellt. Diese Glasfaserleitungen verbleiben im 
Eigentum der Gemeinde und stehen ausschliesslich ihr zur utzung zu. 

Die GVA ist Eigentum des Gebäudeeigent mers und beginnt beim EP. 
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VII S ILLLEGUNG V N ANS L SSEN

Art. 22  Stilllegung von Anschl ssen 

ei Abbruch einer iegenschaft hat der etzbetreiber die notwendigen technischen 
assnahmen f r die Stilllegung des Anschlusses zu asten des Grundeigent mers 

auszuf hren. 

VIII INAN IERUNG

Art. 23 Grundsatz der Eigenwirtschaftlichkeit 

Das Kommunikationsnetz muss selbsttragend sein. r die Kostendeckung 
stehen die nachfolgenden inanzierungsm glichkeiten zur Verf gung:  
 Anschlussgeb hren
 odernisierungsgeb hren
 eitungsmieten und etriebsbeiträge von Providern
 Pachterträge aus einer allfälligen Ver achtung des etzes

Art. 2   echnungsf hrung 

ber den au  den etrieb und den nterhalt der Kommunikationsnetzanlage wird 
se arat echnung gef hrt. 

Art. 2  Geb hrenfestsetzung 

Der Gemeinderat setzt die Geb hren fest. 

Art 2  Anschlussgeb hren 

r den Anschluss an das Kommunikationsnetz haben die Gebäudeeigent mer 
eine einmalige  von der Anzahl der angeschlossenen Gebäude  ohn  bzw. 
Arbeitseinheiten abhängige Anschlussgeb hr zu entrichten. 

Die Pflicht zur eistung der Anschlussgeb hr entsteht mit der aubewilligung. 

Art. 2  eitere Geb hren 

Der Gemeinderat kann f r eistungen wie die reischaltung oder Aufhebung von 
Anschl ssen  die Abnahme von nstallationen und bei weiteren ällen Geb hren 
festsetzen.  

Kommunikationsnetzverordnung Aesch 

 

I AUS RUNGS  UND S RA ES IMMUNGEN

Art. 28  Ausf hrungsbestimmungen 

Der Gemeinderat ist befugt  ergänzende Ausf hrungsbestimmungen oder 
ichtlinien zu dieser Verordnung zu erlassen.  

Art. 2   Zuwiderhandlungen 

Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden mit Verweis oder mit usse 
bestraft. Vorbehalten bleiben die Strafbestimmungen des bergeordneten echts. 

Art. 30  echtsmittel 

Entscheide und Verf gungen  die aufgrund dieser Kommunikationsverordnung 
erlassen werden  k nnen innert 30 agen mittels ekurs beim ezirksrat Dietikon 
angefochten werden. 

ERGANGS  UND S LUSS ES IMMUNGEN

Art. 31 Abschaltung des H etzes 

Der Gemeinderat ist befugt  das H etz eta enweise ausser etrieb zu 
setzen. 

r bestehende Anschl sse gelten der etzige Vertrag und seine Grundlagen 
Kabelnetzverordnung und arif  bis zur Abl sung. 

Art. 32 mbau von bestehenden H Anschl ssen  odernisierungsgeb hr 

r den mbau von Gebäudeanschl ssen  die an das bestehende H Kabelnetz 
angeschlossen sind wird eine odernisierungsgeb hr f r Gebäude  ohn  bzw. 
Arbeitseinheiten erhoben. 

Die Gemeinde trägt die Kosten f r die Glasfaserzuleitung im bestehenden 
Kabelkanal  die Einrichtung des EP und die gebäudeinterne nstallation von e 
einem O O ro ohn  bzw. Arbeitseinheiten gemäss folgendem Schema: 
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Aesch_GV_Okt_18.indd   21 17.09.18   15:17



22

Kommunikationsnetzverordnung Aesch 

10 

Art. 33 Schlussbestimmungen 

Diese Verordnung wird nach ihrem Erlass durch die Gemeindeversammlung vom 
Gemeinderat in Kraft gesetzt.  

Die vorstehende Kommunikationsverordnung der Politischen Gemeinde Aesch ZH 
wurde von der Gemeindeversammlung am 3. Oktober 2018 genehmigt und erlassen. 

NAMENS DER GEMEINDEVERSAMMLUNG 

Der Präsident:  Die Schreiberin: 

Johann Jahn Suzana Sturzenegger 

A         

N   S     

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 3. Oktober 2018 dem Kreditbegeh

ren von r. 0 000.00 inkl. wSt. f r den au eines kommunalen Salzsilos auf dem erkhofareal 

zuzustimmen. 

Aesch  1 . August 2018 

G E M E I N D E R A    A E S   

 
sig. Johann Jahn sig. Suzana Sturzenegger 

 S  
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